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Ordnungsbussenliste 

Beschlossen vom Stadtrat am 2. November 2021 

Art. 1 Zuständigkeit, Grundsatz 

Zuständig für die Erhebung von Ordnungsbussen gemäss Gesetz über die 

Abfallbewirtschaftung (ABG)1 sind die Mitarbeitenden der für die Abfallbe-

wirtschaftung zuständigen Dienststelle.  

 
Art. 2 Bussenliste 

Bussen auf der Stelle können bei Übertretungen in folgenden Fällen erho-

ben werden: 

10 Entsorgung von Siedlungsabfällen unter Nichtbeachten 

der allgemeinen Abfuhren, Spezialtouren und Sammel-

stellen bzw. des Abfuhrplans (Art. 9 ABG und Art. 8 

ABzABG) Fr. 140.– 

11 Nichtverwenden der Gebührensäcke (Art. 10 Abs. 1 

ABG) Fr. 190.– 

12 Bereitstellung ohne Einhalten der zeitlichen Vorgaben 

oder der Art der Bereitstellung (Art. 3 ABzABG und 

Art. 7 ABzABG) Fr. 140.– 

13 Entsorgung von Hauskehricht oder grösseren Abfall-

mengen in öffentlichen Abfallbehältnissen (Art. 13 

Abs. 1 ABG) Fr. 100.– 

 
Art. 3 Inkrafttreten 

Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten der Ordnungsbussenliste.2 

 

 
1  Churer Rechtsbuch (RB) 830 
2  Vom Stadtrat mit Beschluss vom 2. November 2021 (SRB.2021.1068) auf den 1. Januar 

2022 in Kraft gesetzt 


